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Bekanntmachungen 

Grundlinien 

für das kirchliche Handeln bei der Taufe, der Trauung und der 
Beerdigung 

Die nachstehend vcrüfkntlichtcn Grundlinien für LL1s kirchliche 
Handeln bei der Taufe. der Trauung und der Beerdigung, denrn 
Leitgedanken vorangestellt sind. sind erwachsen aus einem am 
'.'. Juni 1986 V/Jlll n(Jrdc·lhischcn CL·,11t111pri,pslekonwnt vcrabschiLc
detcn „Orientierungsrahmrn für die Amtshandlungen Taufe. Trauung 
und Beerdigung", den die nordelbische Kirchenleitung im Nm·em
bcr Jc)86 ,1h Crundlagc für die Arbeit :in einer L'inhcitlichcn 
Amtshandlungsordnung zustimmend zur Kenntnis genommen hatte. 
Die Kirchenleitung hatte die Ent\1ürfe veröffentlichen lassen und 
allen Kirchemorständcn und PäötorcnkonH"ntcn mit ricr Ritte um 
Stcilungnahmc zugclc1tt't. Ein Aus:,chuE du Kirchcukitung hat die 
daraufhin eingegangen über hundert Stellungnahmen durchgese
hen und die Entwürfe im Interesse eines möglichst umfassenden 
Konsenses gründlich überarbeitet. Auf Vorschlag des Nordelbi
schen Kirchenamtes hat die Kirchenleitung den so überarbeiteten 
Fassungen im Einvernehmen mit den Bischöfen am 13. Juni 1989 
und am 11. Juli 1989 zugestimmt. 

Wie es ausdrücklich auch in den Leitgedanken herausgestellt 
wird, ist mit der Herausgabe der „Grundlinien" keine förmliche 
Änderung des Amtshandlungsrechts, welche in die Zuständigkeit 
der Synode gehört, beabsichtigt. Zur Förderung des notwendigen 
Einvernehmens unter den Ordinierten wird ein „Mindestkonsens'' 
formuliert, der zugleich „Richtlinie und Hilfe auf dem Weg zu einer 
einheitlichen und glaubwürdigen Amtshandlungspraxis der Nord
elbischen Kirche sein will" (Leitgedanken. Ziffer 8), 
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Grundlinien 
für das kirchliche Handeln bei der Taufe, der Trauung und der 

Beerdigung 

Leitgedanken 

1. Christsein findet nach evangelisch-lutherischem Verständnis
,einen Ausdruck in verant\rnrtlicher \litglicdschaft in l'inc'r aI1
Schrift und Bekenntnis gebundenen Kirche. 111 ko11krc1u \fü
gliedschaft gewinnt die Teilhabe am Leibe Christi Gestal1

2 \fitglicdschaft hc('rlinclct Rechte und PnicMen. hesoncius im 
Zusammenhang mit Amtshanulungen \Ver durch Austritt scillc 
Mitgliedschaft aufgibt, muß darüber informiert \1erden, daß sich 
aus seiner Entscheidung Konsequenzen für diese Rechk und 
Pnichtcn c:rgcbcn. Nicrnamkm sll'.ht l,in Urteil darLib(:r 1u. ,v,1:, 
ein Austritt für das Gottesverhältnis bedeutet 

3. Amtshandlungen sind Lebensäußerungen der Kirche. Sie stehen
in der Spannung zwischen der Notwendigkeit, den Unterschied
zwischen Mitgliedschaft und Nichtmitgliedschaft nicht aufzuhe
ben oder zu verwischen. und einem einladenden, see\sorgerlich
entgegenkommenden Handeln der Kirche.

4. In einer Zeit abnehmender Selbstverständlichkeit der Kirchen
mitgliedschaft muß es Grundtendenz der Amtshandlungspraxis
sein, Menschen nicht auszuschliel.sen, sondern für die Sache
Jesu Christi z u  gewinnen und ihnen in wichtigen Lebem:situatio
nen eine hilfreiche Begegnung mit der Kirche und ihri:cr But·
schaft zu eröffnen.

5. Eine seelsorgerlich ausgerichtete Amtshandlungspraxis verlangt
einen Mindestkonsens. Dem dienen die folgenden Grundlinien.
Sie wollen das Einvernehmen unter den Ordinierten fördern. die
geistige Verantwortung der Gemeinde, insbesondere der Kir
chenvorstände, stärken und die Gemeindeglieder informieren.
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6. Die seelsorgcr\iche Yerantwnrtung bleibt bei den Pastoren. In
pruhlcmatischcn Fällen beraten sie sich mi l den Kirchenrnrstän
d e·n und den l'riip,lc'11 .  Um der ClaulJ\\ iirnigkeit des k irch l i ( ·hcn
1 1 ,mddns und u m  der Oricnticn111g LILT Vlcnschcn wi lkn rnuls
dar:rnf gesehen werden. daß d ie  Gemeinden oder Pastoren nicht
gegeneinander ausgespie lt werden.

7 .  Die seelsorgerl iche Dimension der Amtshandlungen setzt \·oraus ,  
{bf:; die Pastoren sich Zeit dafür nehmen .  \[enschen zu begleiten. 

k I J : c· Grundlinien ,ind kein CcscV. S i e· L'n lha ltcn keine· dll\"C
luhrtc Theologie der Amtshandlungen .  Sie wollen Richtlinie und 
H i l tc auf  dem \\ eg zu e iner einheitlichen und glaubwürdigen 
'-.mtshandlungspraxis der Nordelbischen Kirche sein . 

f. Die Tauft:

1. Die Kirche tauft nach dem biblischen Zeugnis im Gehorsam
gegenüber dem Befehl Tesu Christi und im Glauben an seine
\erbeißung (Mt 28. l\!K 16) . Durch d ie  Taufe wird der Täufl ing
in die Gemeinschaft mit dem gekreuzigten und auferstandenen
Ch ristus aufgcnomm,·11 .  Dami1 ist die Zugch iirigkeit zur Ki rThc

Die Taufe g i l t  L' i 1 1  für ,r l l e 111a l  S i e  wird nicht 11 icdeT
llult. Sie ermutigt den Getauften zur Cicsta ltung des Leben, im 
Glauben. 

2 Die Kirche tauft durch ihre ordinierten Amtsträger. Die Taufe 
i'l als Sakrament eine gottesd ienstl iche Handlung. In der 
T: 1u!°riandlung wird der Kopf des d re imal m i t  \\'as,cr 
i1q•ossen mit clL-11  \\'mtc11 N . .  ic-11 t:ll' fv d ich im Narn e·11 dL'S 
\ ,i tcrs und cllcs Sulrncs und des l Ge istes . 

Bei d rohender Lebensgefahr ist j eder Christ berechtigt zu 
taufen : d ie Taufe ist beim zuständigen Pfarramt zu melden . 

.) Dit: Kirche tauft Kinder, deren Eltern d ie  Taufe für sie begeh-
1T11 .  und Erwaclbc· 1 1 ,· d ie selber d ie ·1 :nrk wünschen (Hl'l ig iuns-
111iincl igkei t  ab l -1-. Lchcnsjahr) . Zur l(in ckrtaufe wird c· i 11c(cia
dcn. we i l  Gottes freie Gnade schon den Kindern gilt Di ese 
Gnade bezeugen auch Erwachsene bei ihrer Taufe mit dem 
christ l ichen Glaubembekenntnis . 

..\ .  fcclcr Taufe geht das Taufgespräch voraus. Die Taufe Enrnchse
rw,· crfolg1 nach vorht'r igcr U 11kn\ ci,un�. 

·1 U ic  Kindertaufe I crpflichtc1 Fltcm und !'akn mit der Crn1 cinde
zu:- christl i chen Erziehung. Die Kindertaufe muß aufgeschoben
werden, wenn keine Bereitschaft zur christlichen Erziehung 
erkennbar ist. Mindestens ein Elternteil muß der evangel ischen 
Kirche angehören . 

h. \\c•nn Vater  und \l11tk'r der cvangcl i ,chrn Kirche nicht angL'
ili ,n·n. wird die Taute ,r u fgeschobcn I n  ];L•su11de·r-c11 Fül it'11 karrn
d ic:;er Grund zum Aufschub entfal len. etwa wenn andere an
Eltern Statt die Kinder erz iehen und für die Glauben serziehung
Sorge tragen.

7. Begehren Eltern, die der Kirche nicht angehören, d ie Taufe
ihres Kindes, sol l d ie Möglichkeit des Eintritts in die Kirche
besprochen werden.

8 . Sin d Eltern nicht kirchlich getraut sollen sie darauf aufmerk
sam genr n ch t  werden, daß eine Trauung in Verbindung mit der
Taufe gefeiert werden kann .

9. Be i  der Taufe e ines  Kindes werden in der  Regel zwei Paten
benannt .  die konfirmierte Gl ieder d er evangel ischen Kirche
sind. G l ieder anderer christlicher Bekenntnisse können zuge 
lassen werde,  sofern diese Kirchen der Arbeitsgemeinschaft
Christ l icher Kirchen angehören (und nicht die Wiedertaufe
propagiere n ) ,  doch muß mindestens ein Pate evangelisch sein .
Ist es den Eltern nicht möglich, Paten zu benennen, so soll der
Pastor \'ersuchen, Gemeindeglieder als Paten zu bitten .

Wenn keine Paten gefunden werden, soll die Taufe aus  diesen 
Gründrn nicht aufgeschoben werden. 

Sind i1atL'n bei der Tctu ! ,.· n i L·h l  anwes,·nd .  ,ind Taufn·ugcn 
aus der Gemeinde zu bestel len.  

10 . In der Gemeindearbeit soll der Ruf zur Taufe lebendig sein.
insbesondere sol l  der Kontakt zur Elterngeneration gesucht
und gepflegt werden .

:\ichtgctauftc Kindn ktinnrn am Leben der Gcrneinck und 
arn !, , 1nfi rmanden11nkrricht  ll'iltwhmen. 

1 1 . Die Taufe sol l  rechtzeitig bei dem zuständigen Pastor angemel
det \\-Crden . Soll ein anderer Pastor die Taufe Yollziehen, so hat 
dieser den zuständigen Pastor vorher zu benachrichtigen. 

12 .  So ll e ine Taufe versagt werden ,  berät sich der Pastor mit dem 
Ki rch e·11\ mstancl und mit  dc'lll Propst ;  gegrn d i e· Entscheidung 
kann bc i rn Propst Einspruch erhoben werden. Hat der zustän
dige Pastor die Taufe abgelehnt, darf ein anderer Pastor sie nur 
übernehmen , wenn der Propst zustimmt. 

II. Die Trauung

1. Di,· l, i r·L· he t raut. wei l  d i t· 1- hc Gottes Calw i,1 rnr Bewahrung
und Sq,11u11g des Lebt·n,. \\ ie es  die Ikil igc Schrift bczcu)c:t
Gott h at den Menschen als \fann und Prau nach seinem Bilde
geschaffen und verbindet sie in der Ehe zu lebenslanger
Gemeinschaft.

2 . Die Trauung is t  e in Gottesd ienst anläR!ich der Ehesch ließung
Z\win Christen, in clcm ihne·n Cotks Cch1Jt und Verheißung
ftir ihre Ehe vcrkü1 rd igt ,\ i rcl

:\lit ihrem Ja bekennen die Ehepartner rnr Gott und der 
Gemeinde. daß sie ihre Ehe im christlichen Glauben führen 
wollen. Unter der Fürbitte der Gemeinde \\ ird ihnen der Segen 
G ottes zugesprochen . 

3 Die Trdt1t111g kann auch ;u e inem späterc11 1/L·i t punkt. etwa bei 
der Tauk  ci11cs Kindes .  c· r·bcten werden. 

4 . In der Stillen Woche sowie am Buß- und Bettag werden wegen
des besonderen Charakters d ieser Tage in der Regel keine
Trauungen vollzogen .

5. Bei dn ,\nrnclclung ihre·r Tr:1 uung weisen hcidt' Pa rtner nach.
da,s o it G lieder der c\·,l[l gc· l ischrn Ki rche , i 11cl .  [st d ie  Konfir
mation noch nicht erfo lgt. kann sie im Zmammenhang der
Trauung in geeigneter \\ ·eise nachgeholt werden. \'or der Trauung
wird das Traugespräch geführt ,  in dem über den Sinn der Ehe
und die Bedeutung der kirchlichen Trauung gesprochen wird.

li . Wird clic  Trauung nicht bei dem zustiincl igcn Pastor angemel
det. i , l  cl ic,cr rechtzeitig I ur der Trauun)c: zu brnachrichtigcn
Vor dem Vollzug der Jrnuung hat sich der l'astur davon zu
überzeugen ,  daß die Ehe rechtsgültig gesch lossen worden ist .

7 . Gehört ein Partner einer anderen christl ichen Kirche an. die
mit der Nordebischen Evangelisch-Lutherischen Kirche im
Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Christl icher Kirchen in
Deutschland oder des Ökumenischen Rates der Kirchen zusam
menarbeitet, ist eine Trauung mögl ich . Ein Geistlicher ei ner
anderen Konfession kann daran beteiligt werden.

Römisch-Katholische Christen sollten auf die Möglichkeiten 
einer auch im Sinne ihrer Kirche gültigen Eheschließung durch 
Einholung einer Di spens aufmerksam gemacht werden . 

8. Gehört ein Partner keiner Kirche an, sollte die Möglichkeit
eines Kircheneintritts angesprochen werden. S ieht sich der
Angesprochene dazu nicht in der Lage, kann ein „Gottesdienst
anläßlich der Eheschließung eines evangelischen Christen mit
einem Nichtchristen "  nach der von der VELKD und der
Arnoldshainer Konferenz erarbeiteten Handreichung angebo
ten werden . Das setzt voraus, d aß der nichtchristliche Partner
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gewillt ist, die Ehe auf Lebenszeit zu schließen, sie als Ein-Ehe 
zu führrn und die christliche Gewissensbindung seines Fhegat
tcn LU achten. 

Solche Gollesdicnstl' sind im Traubuch ohllc laufende :\urn
mer einzutragen. 

9. Bei rnrangegangener Ehescheidung einer oder beider Partner
kann eine Trauung \ ollzogen werden. Im Traugespräch soll
darüber gesprochen \H'rden. daß die l'anncr gewillt sind. ihr,·
m·m· Lhl' nach Gotte·, G,·bot und Vcrhcif.lung z11 führen, bi, Lkr
rod sie scheidet.

10. Eine Trauung ist nicht möglich, wenn sich beide Eheleute oder
einer von ihnen ausdrücklich dem Sinn der kirchlichen Trauung
verschließt.

11. Sull ,·ine Trauung \crsaµL werden, berür ,ich dn l'astor mit J,·m
h:irchenvon,land und mit dem Propst: gq.:,·11 die Entscheidung
kann beim Propst Einspruch erhoben \\erden. llat der zustän
dige Pastor die Trauung abgelehnt, darf ein anderer Pastor sie
nur übernehmen, wenn der zuständige Propst zustimmt.

III. Die Beerdigung

1. Dil' l(irchc h;ilt anl:11,lic'h des Todes L'in,·, Ccmeincleglicck,
einen Gottesdienst.

Am Sarge wird der gekreuzigte und auferstandene Christus 
verkündigt, der dem Tode die Macht genommen und das ewige 
Leben erworben hat. In diesem Gottesdienst wird bezeugt. \\~as 
Gott a11 dem Verstorlwnrn und durch ihn µetan hat Im Cclll't 
bitt,·l die Gemeinde fur dc·n Versturbl'11,_·11. hringl zugleich d:is 
Leid der Trauernden \ur Gutt und erbittet tür sie den Bcistcrnd 
des Heiligen Geistes. So sollen die Trauernden getröstet und alle 
Gemeindeglieder im Glauben gestärkt\\ erden. 

Für die Gestaltung dieses Gottesdienstes trägt der Pastor die 
Vcrant\1 orlung im Rahmen der Ordnung cl,-r Kirche. 

2. Ein '"!eher Gollcsdil'n'-l wird gehaltl'll. \\L'Illl der Vcrslorlll'rlL'
bei seinem Tod Glied der evangelischen Kirche war.

3. Ungetauft verstorbene Kinder evangelischer Eltern werden kirch
lich beerdigt.

4. In .-\usnahmcfällen kann eine kirchlich,, Beerdigung gc\1ilhrt
\Wrdrn. wenn der Ausc:clrL'lene dem Paswr µ,·gcnliber glaulih:tft
scim·n Willen zum 1v\'icdcreintritt crklün hat und nur durch cil'l1
Tod an seinem Wiedereintritt in die Kirche gehindert wurde:

\\enn bei einem Glied einer anderen christlichen Gemein
schaft der zuständige Geistliche den Verstorbenen zwar beerdi
gen \\·urde, aber an der .-\usführung gehnldert ist: 

wenn bei einem Glied einer anderen christlichen Gemein
schaft der 7Ustäncligl' Geistliche die Beerdigung abll'irnt, weil ck1· 
Vcrslodwnc <ivangelisch g,·tr:111\ wurde oder d,-r c'\ angelischL'lt 
Erziehung sc:incr Kinder zustimmte. 

5. Begehren die Angehörigen eines Ausgetretenen eine kirchliche
Beerdigung. so soll der zuständige Pastor in einem seelsorger
lichen Ge,präch ihnen den Sinn dieser Amtshandlung deutlich
machen

Der l\1,u>r kann ihnen ,·incri Cottesdicmt lialr,.·11. chimil sie 
nicht auf den Trost des E\angeliums verzichten müssen. Bei der 
Gestaltung dieses Gottesdienstes achtet er darauf, daß der 
Wunsch des Verstorbenen. nicht der Kirche angehören zu wol
len, respektiert wird: auf die Aussegnung und Handlung am 
Cralw 1\ird n,rzichtet. Solche Gotlcsclicnsk \h'nkn ohne Num
mer im [kl'rdigungsrcgis1cr L'inµ:ctragcn. 

KornmL ckr Pastor im sccburgcrlichcn C mit clc11 
Angehörigen zu der Übcrzn1gung, daß die be,ondcr-e Situation 
eine kirchliche Beerdigunk: rt:htfertigt. so bereit er sich mit 
seinem Propst. 

fi. Wird ein amkrn als der ,ustilndigc Pastor um dr-11 l:5l'ndigung,, 
gottesdil·t1::--1 für L'incn AusgLtrL"1l'nen }-'.Chetcn 1n;d� lT sil h i!1 
jcdcJll Liil 1·orhcr mit dem zu,tcindigen l'a,tur in Verbindung 
setzen. Hat der zuständige Pastor den Becrdigung,gotte,dicnsl 
abgelehnt. darf ein anderer Pastor ihn nur übnnehrnen. wenn 
der zuständige Propst zusti:nrnt. 

Verlust eines Dienstausweises 

Kiel, den·;_ (ll:!r,hcr 1989 

Der Diemtausweis Nr. 675 ausgestellt am 27.10.1 ':'S6 vom Kir 
chenkreis Harburg für die Altenpflegehelferin Maria de los Milagros 
ist verlorengegangen und wird hiermit für ungültig erkiärt. 

Az: 2202 - P 2 

Nordclhischl', !,irchc11am1 

lrn \u! 1.r�Igc: 

H.:rrmdlln 

Stellenausschreibungen 

Ffarrstellenausschreibungen 

In der Kirchengemeinde Duvenstedt im Kirchenkreis Stor
marn - Bezirk Bramfeld-Volksdorf - ist die Ffarrstelle vakant und 
mit einem Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die Besetzung er
folgt durch Wahl des Kirchenvorstandes. 

Die Kirchengemeinde um die Cantate-Kirche in Hamburg
Duvenstadt hat 2.200 Gemeindeglieder. Ein modernes Pastorat mit 
großer Wohnung und Garten stehen in einem funktionell gut 
gebauten Gemeindezentrum zur Verfügung. Alle Schulformen 
sind gut erreichbar. 

Wir wünschen uns eine aktive Gemeindearbeit, in deren Mittel
punkt der Gottesdienst steht. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebl'nslauf 
sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkreises Stormarn 
Bezirk Bramfeld-Volksdorf -, Rockenhof l, 2000 Hamburg 67. 
Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Auskünfte 
erteilen der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Herr Detlev Carl, 
Tangstedter Weg 51. 2000 Hamburg 65, Tel. 040/607 1314 oder das 
Kirchenbüro Duvenstedt, Duvenstedter Markt 4. 2000 Hnmburg 
65, Tel. 040/607 0307. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Duvenstedt - P II / P 2 
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ln der K i r ch e n g e m e i n d e  H a s l o h  im Kirchenkreis N iendorf 
wi rd d i e  Pfarrstelle vakant und ist zum 1 .3 . 1990 mit einem Pastor 
oder einer Pastorin zu besetzen. Der gegenwärtige Pfarrstel leninha
lwr geht nach 25 - jähriger TätigKeit in der Gemeinde zu diesem 
Tc rn 1 i 11 in den Ruhc;,t and. Die Rcsctzung erfolgt durch Wahl  des 
1, i rc J\(' t1 vorstand es. 

f fo s i u li l iegt ca. 8 km nordlich von Hamburg an  der Bundes
:\ ! ,.t l�c •+ zwischen Bönningstedt und Quickborn und i st seit 1973 

,c land ige Kirc hengemeinde mit ca. 1 .960 Gemeindegliedern bei  
E inwohnerzahl rnn 3 .057 .  Die Gemeinde hat eine ländliche 

�: ; ,  , k\ur und ist se it  den letzten Jahren bevorzu)/tes Wohngebiet 
von vo rwiegend jungen Familien aus dem Hamburger Raum. Eine 
C r,rn döchule i st am Ort. weiterführende Schulen befinden s ich in 
Bönn ingstedt und Quickborn. Die Kirchengemeinde verfügt über 
,. , , .  1 °170 fertiggesteilks Gemei;1 tkhaus, ein geriiumiges Pastorat 
und eine 198 1 erbaute Kindertagesstätte mit 40 Plätzen. Neben 
dem Kirchenvorstand tragen haupt- , neben- und ehrenamtliche 
.Vl itarheiter in d er Kinder- und Jugendarbeit sowie im Organisten
dienst d as Gemeinde leben mit Wir suchen einen Pastor oder eine 
Pastor in mit Gemeindeerfahrung. der bzw die bereit i st, nebrn der 
\Ye i lerführung gewachsener G emeindearbeit sich in der Jugendar
h- ; t  zu engagicrl'll und verstärkt die jüngere und mittkre Genera 
tiun fü r d as kirchliche Leben zu gewinnen. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebenslauf 
'., ind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkreises Niendorf, 
Ko i iaustr .  239, 2000 Hamburg 61 .  Weitere Unterlagen sind auf 
Anf, 1rderung einzureic:hen. Auskünfte erte i len Pastor Luthardt, 
(\ i :, tdweg 2, 21ti::7 l lasloh, Tc· I .  0-1- 1 06/32 85 oder h 96 43, der 
;,lt' ! ivertretende Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Herr Wähling, 
Garstedter Weg 5 ,  2087 Hasloh, Tel .  04106/6 75 88, und Propst 
Rogma,m Koll austr, 239, 2000 Hamburg 6 1 ,  Tel .  040/58 38 63 . 

\bla uf der Bewerbungsfrist: Sechs  Wochen nach Erscheinen dieser 
,\u,gabe des G esetz- und Verordnungsblattes. 

Az . :  20 Hasloh - P I I / P l 

ln dtr K i r c h e n g e m e i n d e  P e t r u s - N o r d  i n  K i e l  im Kirchen
kn,is Kie l  w ird die Pfarrste l l e  zum 1 .2 . 1 990 vakant und ist wnge
h, ''.d mit einem Pastor oder e iner Pastorin 7U besetzen. Die 
' \·,c'lrnng erfo lgt durch Wahl des Kirchenvorstamks .  

1 )w l'c i I w,• Nord -Gemeinde in Kiel-Wik umfaEl ca. 2.200 Gcrncin
,kgiiedn. Sie teilt sich mit der Petrus-Süd-Gemeinde die St Lukas
Kirche und das an der Kirche angeschlossene Gemeindezentrum. 
!:ktdt Gemeinden haben einen eigenen Kirchenvorstand und arbei
kn u n abhiingig voneinander Der Predigtdienst geschieht im 
1 4 - t :igigcn WL·chsel . Gesucht \1  ird ein Pa,wr oder eine Pas(( 1 r in ,  der 
h;,w die , ich als Seelsorger bzw. Seelsorgerin in persönlichen und 
,wi,tlen Problemen der Gemeindeglieder öffnet und sich n icht 
sch eu t  die Chance unserer Volkskirche zu nutzen, den G lauben an 
un-.cren 1-!nrn in d ie Mitte seiner bzw. ihrer Gespräche und seiner
b1w.  ihrer sonntäglichen Pred igt zu stel len. Ferner soll er bZ\\·. sie in
e i ner khrnliigen Gemeinde th!:, Gewachsl'nc fortführen und durch
neue lnitiativen bereichern. Es erwartet ihn bzw. sie ein großer
M i1. :\rbeiterkreis und ein woh lwoll ender Kirchenvorstand .

Bewcrbu ngcn mit au,führlkhem, hamlt'.t'schriebenen LchLn,;lauf 
,,ind zu rid1 ,en an den Herrn Propst des Kirchenkreises Kiel, 
Ziegelteich 29, 2300 Kiel L Weitere Unterlagen sind auf Anforde
' c1 ng einzureichen. Auskünfte ertei len Pastor Dr. Zimmermann
S:or. k ,  Holtenauer Str. 327, 2300 Kie l  1, Tel .  043 1/33 36 86 oder 
or:; � 1 -s15 ,  und Propst Hasselmann, Ziegelteich 29, 2300 Kiel 1, Tel
(l,ß J ! () -1-0 2 1 .

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az. :  20 Petru s-Nord in Kiel - P I I  / P 1 

In der K i r c h e n g e m e i n d e  We d d i n g s t e d t  im Kirchenkreis 
Norderdithmarschen ist die 2 .  Pfarrstelle vakant und umgehend mit 
einem Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt 
durch bischöfliche Ernennung, 

Die Kirchengemeinde Weddingstedt, die fast ausschlieE!ich von 
dörflichem Charakter geprägt ist, liegt unm ittelbar vor den Toren 
der Kreisstadt Heide an der Eisenbahn linie Hamburg-Westerland 
1 IC-Zug-Haltestel k in Heide :  i 11 sehr reizvoller. \1 aldreicher Geest 
landschaft. Außer der Grundschule am Ort sind sämtl ich e ande
ren Schularten in Heide durch Stadtbusverbindung gut zu errei
chen . Zur Kirchengemeinde Weddingstedt (ca. 3 .800 Gemeinde
glieder) gehören neben dem Kirchdorf mit der erstmalig 1 140 
urkundlich erwähnten St -Andreas-Ki rche noch 3 Aufü:ndörkr mit 
e iner 1 969 in \Ycsseln neu erbauten Kreut. Ktrchc, in welcher 
zweimal im Munat Gottesdienste gehalten werden .  Ein geräumiges. 
schönes Pastorat mit kleinem Hausgarten ist in unmittel barer Nähe 
des Gemeindezentrums und des alten Pastorates neu erbam und 
steht zur sofortigen Benutzung zur Verfügung. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an den Herrn Bischof für Schleswig über den Herrn 
l'ropst des Kirchenkreises :\orderclithrnarsdmi.  Markt 27 ,  27-4(1 

Heide (Holst ) .  

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzure ichen. Aus
l;ünfte erte i len der Vorsitze11de des Kirchenvorstandes, Herr Ber
tram, Doppele iche 15 ,  2240 Wesseln, Tel .  0-1-8 1 17 1 9  15 (privat ) 
oder 048 1/9  73 22 (dienstlich) . Pastor zA Denke. Friedhofstr. 5. 
224 1 Weddingstedt, Tel .  048 1/54 09, und Propst Schu lz ,  Markt 27. 
2240 Heide (Holst) ,  Tei 0481 /6 32 20. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen d ic
": r Ausgabe des Cc·setz- und Verurdnungsblatks . 

Az. : 20 Weddingstedt (2) - P I I I / P 1 

In der K i r c h e n  g e m e i n  d e  We s t e n s e e  im Kirchenkreis Kiel ü,t 
d ie 2. Pfarrstelle mit dem Dienstsitz iu Fckle nach dem Tud des 
bisherigen Pfarrstelleninhabers vakant und umgehend mit einem 
Pastor oder einer Pastorir, zu besetzen.  Die Besetzung erfol)!.t d u rch 
Wahl  des Kirc.:hem orstan de,. 

Die Ccmeinde hat ca. j l 00 Mitgii.:cler, d ie im Kirch(l<Jrf Wcsten
see, in l·e lde und einigen umliegenden l)0rfern lehn .  Während 
Felde die Struktur einer Vorortsgemeinde besi tzt. ,ind die übrigen 
Bereiche stärker ländlich geprägt. Die Aufteilung der Gemeinde in 
zwei Pfarrbezirke ist durci i  die räu 111 l ichc Streuuny. d t· 1  Dörfer 
begründet. Das Gemeindeieben wird durch d ie Zusammenarbe it 
beider Pastoren mit 1 8  haupt- und nebenamtlichen Mitarbeitern 
sowie einer großen Zahl ehrenamtlicher Helfer gestaltet. Kinder
stuben, Kindergottesdienste und Seniorenkreise 5ammdn die Kin
der und die äl tere G eneration. In Frauengruppen , im Bibelkreis 
sowie irn Kirchen- und Pr:saunenchr·r trl'ffen sich r, auc· 1 1  und 
Männer ailer Altersgruppen. Der Bereich dn Jugendarbeit i s L  noch 
ausbaufähig. Regelmäfsige Gesprächsabendt' zu aktuellen Themen 
finden im Wechsel i n  Felde und Westensee statt Die Gottesdienste 
werden in der h istorischen St Catharinenkirche (i 3. Jh . )  und in 
drei Kapellen im Wechsel gehahen. Beim Pastoral in Felde ( 1 980 
errichtetj befinden sich die Adventskapell e ,  ein Gemeinderaum 
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und die Sozialstation. WJhrend es am Ort einen Kindergarten uncl 
eine D:irfcrgcnwin,chaf,,,L·hulc (Cruml uncl l-!,1uptsclrnk). 
sind alle übrigen weiterl11hrenden Schulen in Kiel (cd. 15 km) rnil 
dem öffentlichen Nahvcrk<.'i1r zu er:·c·icben tAutobahnanschluG ca 
3 km: 

Bewerbungen mit ausführlichem. handgeschriebenrn Lebenslauf 
sind w richten an den Herrn l'ropst des Kirchenkreises l<-iel. 
Ziq,cltcid1 29. :?,OO Kiel : \\c-iterr: Untcrla;,•.'11 sind ,;,1f Anforcl' 
rung c!n 'Ureid1u1 Ausklmftc crtcilrn Pastor Zi mrncrrn,11111. Dorfstr l, 
2301 \Vestensee. Tel. OJ.305/744, der J<-irchcnvorsteher, stellwr
tretendcr Vorsit,endcr clc-s Kirchcnrnrstandcs, Dr. Frost, Flotthek 
2, 2;\Jl l-ckk. T,:!. 04l40 536, und l'rnpsl IL,.,drnann Ziegclk1ch 
29, 2300 Kiel l. TeL 0431"94021 

i\blcuf der fkwcrhunp.sfnst: Sc�hs Wochen nach Erscheinen 
llicscr· ,\usgabc Lks Gc:,cu- und \ c"rurdnungsbl,1ttcs. 

Az.: 20 \Vestensee (2) - P lI / P 1 

Ste! 1 cnausschrcibt!ngcn 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Fngelsby in Flensburg sucht zum 
1.1 CJ'11) flir ,·111,.' ll:ilbtcig,,tcllc 

eine/n Diakon/in (Erzieher'in) 

für die Kindcrad_-)('it. 

Es wird erwanet, <laE der/die Bewerber/in die Arbeit und Aus
sage der Kirche bejaht und Mitglied der Ev -Luth. Kircbe ist 

l\i:1ch einer c1ngcmcssc,1c11 Li11arhcitung,iL':t mufi ,!er Kindc·,
gottesdienst übernommen werden Weiterhin muß eigenverant
wortlich im Team die Kinderarbeit fortgeführt und ausgebaut 
werden. 

Be\\erbungen sind zu richten an den Kirchen•:orstand der 
Ev.-Luth. J(irchengcmeinde Engelsby, Brahmsstr. 13, 2390 Flens
burg. Tel· 0461 (i 57 O':i -\uskiinfl, crlci!en i icn Sun und i-rJll 
Weirauch Dwtt•ger im Jugtndzeuln:rn ab [4 L:hr. T'cL. 0../61/6 25 ../0 

Az.: 'iO Flew:hurg-Fngcisby F 1 

Das Evangelische Altenwohnheim Bollwcrder Bucht in Hamburg
!(, ,thcnburg,nrt sucht nüiglich'L zum i j,urnar Jl)90. evtl. zum 
l. Aoril 1990 eine/n Diakon/in als

Heimleiterin/Heimleiter 

U,1, Altcnll'ol111hc:n1 isl eine Ccmci·1:;chaftsL·inrichtui1g der 
h.-Luth. Flußschiffergemeinde und der h.-Luth, Kfrchengrneinde 
St. Thomas zu Hamburg-Rothenburgsort. 

Das !lau,; hat 95 Fliitzc in \\uhncinheiten und 52 Betten im 
Pflegebereich. 

E, wird cin/c Diakon/in (Sozialpäcli1µogc/in) möglichst mit 
Erl:_,l;nmg in der llcimarbe.it bzl',. Heimleitung gesucht. 

Bc·werbungen werden mit den üblichen Unterlagen erbeten an 
den Vors1and des Altenwohnheimes der Flußschil'fcrgcmcindc und 
ul'l Kirchrng�meindc St. Thomas c.V.. Vi"'rlämkr Damm 292. 2000 
Hamburg 26. 

hir l\ückfragcn s1chr die llcimlciturw 1ur Verfügung unter der 
Td-NL: 040;7t;9 24 -\2. 

Az · St Thomas, Hamburg-Rothenburg,on - E 1 

Ucr Kin-hcnkn:is Uldenburg in Hoiskin c;ucht für seine Bera
tungsstelle für Erziehungs-. Ehe- und Lebensfragen in Neustadt in 
Holsrein eine Mitarbeiterin, die als 

Sozialpädagogin 

oder 
Heilpädagogin 

m einem Team mii L\\Ti anderen Mitarbeitern sich besonders der 
ßt'rniung Llnd Behandlung von Kindern. l ugendiichen und deren 
Eltern sowie der Arbeit mit Frauen widmet. 

Die Vergütung erfolgt nach dem KAT 

Es werde,1 nur solche Mitarbeiterinnen gesucht. die eine feste 
llll1LTC Ein:m·!lung wrn evang. c; iauben haben und bereit sind. sich 
mit der KHche und den Zielen kirchlicher Diakonie- und Sozialar
beit zu identifizieren. Erwünscht ist auch eine besondere kirchliche 
1\1.:,hil<lung 

Bewerbu•1gen mit LebenslauL Lichtbild und beglaubigten Zeug
nisabschriften erbitten wir an den J(irchenkreisvorstand Oldenburg 
in Holstcir, Kirchcn,;tr 7. 2430 Neu,;rnclt in Holstein. Tel: 
ü,+361/60 :s,.

Az. 4890 - l - W 1 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Glashütte sucht zum L Januar 
1990 evtL auch früher, für die Leitung der Kindertagesstätte (Ganz
tagsstelle) eine 

Sozialpädagogin mit Berufserfahrung 
oder eine Erzieherin mit Leitungserfahrung 

als Schwangerschaftsvertretung. 

Schriftliche Bewerbungen und Anfragen sind zu richten an die 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Glashütte, Frau Harms, Poppenbütte
ler Str. 268, 2000 Norderstedt, TeL 040/524 54 52. 

Az.: 30 - Glashütte - E 1 
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Persona 1 n achrich ten 

Personalnachrichten 

Bestätigt: 

Mit \\ irkung vorn !.Oktober 1989 die Wahl des Pastors Klam
Dieter Niedorff, bisher in Harnburg-Duvenstedt, zum Pastor 
der 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Scharbcutz, Kirchen
kreis Eutin. 

Einge führ t: 

A.rn 14.Scptembcr J 989 der Pastor Holger Hamm c ri c h als Paswr
in das Amt des Leiters der Arbeitsstätte Kiel des Pädagogisch
Theologischen Instituts Norclc\bicn: 

am 10. September 1989 der Pastor Henning Ste inberg als Pastor 
in die Pfarrstelle des Kirchenkreises Segeberg für Kr·ankcn
hausseelsorge in Bad Segeberg und für die Leitung des Diako
nischen .\mtcs des Kirchenkreises: 

am 10. September 1989 die Pastorin Annegret Wegner- Braun 
ais Pastorin in die 1. Pfarrstelle der Kirchengemcind� Schön
berg, Kirchenkreis Plön. 

Nr. 20 
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